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Studierendenrat der FSU Jena ·Carl-Zeiss-Str. 3 · 07743 Jena

Protokoll
der Vorstandssitzung am 07.12.2011

Studierendenrat

Vorstand Carl-Zeiss-Straße 3
07743 Jena

Christopher Johne Telefon: 0 36 41 · 93 09 98
Felix Quittek Telefax: 0 36 41 · 93 09 92
Johannes Struzek vorstand@stura.uni-jena.de

7. Dezember 2011

Anwesenheit: Christopher Johne, Felix Quittek, Johannes Struzek
Gäste: Peter Held, Julia Langhammer, Marcus Müller
Protokollant: Christopher Johne
Zeit: 17.10 – 18.30 Uhr

TOP 1 Änderung M-130-2011: Bierdeckel mit antisexistischem Aufdruck (Referat gegen gruppenbe-
zogene Menschenfeindlichkeit)

Marcel Eilenstein beantragt für 155 EUR für die Bestellung von Bierdeckeln mit antisexistischem Aufdruck.
Da eine solche Bestellung bereits für den AK Queer Paradies freigegeben wurde, wird die ursprüngliche Mit-
telfreigabe um den genannten Betrag auf 250 EUR erhöht.

Abstimmungstext:
Der Vorstand erhöht die Mittelfreigabe M-130-2011 zur Bestellung von Bierdeckeln mit antisexistischem Auf-
druck um 155EUR auf 250 EUR.

Dafür: 2 Dagegen: 0 Enthaltungen: 1

Damit ist der Antrag angenommen.

TOP 2 M-143-2011: Wettkampfkleidung für Basketballauswahl des USV (Sportreferat)

Das Sportreferat möchte 15 Trikot-Sets für das Basketball-Team des USV bestellen und bedrucken lassen und
beantragt dafür 300 EUR. Die Trikots kosten insgesamt 562,50 EUR, den Restbetrag übernimmt der USV. Es
gibt einen Grundsatzbeschluß des StuRa, daß Kleidung, die vom Studierendenrat angeschafft wird, im Besitz
des StuRa bleiben muß. Dies ist hier nicht gegeben, da der USV als Käufer auftritt. Die einzige Möglichkeit, die
der Vorstand zum Anschaffen von Sportbekleidung sieht, ist, daß eine Garnitur Sportbekleidung mit Aufdruck
des Studierendenrates sportartenunabhängig angeschafft wird, die dann für Wettkämpfe ausgeliehen werden
kann.

Abstimmungstext:
Der Vorstand gibt für die Anschaffung von Wettkampfkleidung des Basketball-Teams des USV 300EUR frei.

Dafür: 0 Dagegen: 3 Enthaltungen: 0

Damit ist der Antrag abgelehnt.



TOP 3 M-148-2011: Kostenzuschuß für Schulungsseminar des Studentischen Akkreditierungspools
(Referate für Sozial- und Hochschulpolitik)

Stephanie Borck und Mike Niederstraßer beantragen als Unterstützung für ein Schulungsseminar des Studen-
tischen Akkreditierungspools 250 EUR. Die Gesamtkosten betragen 1150 EUR. Das Seminar soll vom 9. bis
11. Dezember 2011 in Ilmenau stattfinden. Das Geld soll dem Haushaltstitel Bildungswerk entnommen wer-
den.

Abstimmungstext:
Der Vorstand gibt für die Unterstützung eines Schulungsseminars des Studentischen Akkreditierungspools
250 EUR frei.

Dafür: 3 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0

Damit ist der Antrag angenommen.

TOP 4 Studierendenratssitzung am 8. Dezember 2011 (Vorstand)

Da bisher für die genannte Sitzung bereits viele StuRa-Mitglieder abgesagt haben, ist nicht davon auszugehen,
daß die Beschlußfähigkeit festgestellt werden kann. Weiterhin gibt es zwar zwei Tagesordnungspunkte, die ohne
Beschlußfähigkeit behandelt werden können, doch ist es nicht zielführend diese mit nur so wenigen Leuten zu
behandeln. Daher hat sich der Vorstand entschlossen die Sitzung abzusagen.

– informell –

TOP 5 vorläufige Tagesordnung der Studierendenratssitzung am 13.12.2011, 18.00 Uhr (Vorstand)

TOP1 Diskussion und Beschluss: Einrichtung von Servicestellen
zur Technikbetreuung * (Referat Technik / Vorstand) 18.00 – 18.30 Uhr

TOP2 Aufhebung des Vorstandsbeschlusses zur Sitzungsleitung in Verbindung mit Überweisung
des 2. Teils des Antrages an den StuRa * (Carola Wlodarski-Simsek, Vorstand) 18.30 – 19.00 Uhr

TOP3 Berichte 19.00 – 19.15 Uhr
TOP4 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung 19.15 – 19.20 Uhr
TOP5 3. Lesung und Beschluß: Haushalt 2012 (Haushaltsverantwortlicher) 19.20 – 21.20 Uhr
TOP6 2. Lesung und Beschluß: Änderung Beitragsordnung (Marcel Eilenstein) 21.20 – 22.10 Uhr
TOP7 Sonstiges 22.10 – 22.15 Uhr

* Für diesen TOP ist das Gremium nach § 24 (2) der Satzung der Verfaßten Studierendenschaft auch dann
beschlußfähig, wenn weniger als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

Christopher Johne Felix Quittek Johannes Struzek
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